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Wasserverband Unteres Kremstal

Wasserverband Unteres Kremstal

Ansfelden St. Marien Neuhofen Piberbach Kematen Kremsmsünter

Gesetzliche Rahmenbedingungen:
Wasserrahmenrichtlinie der EU
3. Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan 2021 (NGP 2021 - Bund)
4. Sanierungsverordnung für Fließgewässer 2023 (Land) 

Obmann: Markus Stadlbauer, MA
Obmann-Stv.: Christian Partoll
Vorstandsmitglieder: Petra Baumgartner
 Dagmar Fetz-Lugmayr
 Walter Lazelsberger
 Markus Mitterbaur



Renaturierung 
Krems

Aufwendungen der Gemeinden werden 
durch den Wasserverband vergütet:
(Rechnungsabschluss Gde Kematen)

2022: € 2 673,00
2023: € 2 164,44
2024: € 6 416,41
2025: € 15 940,05
 € 210,72

199,5 Std.



Kostenteilung im Wasserverband

Laufende Instandhaltung

Bund Land Gemeinde

Renaturierung

Bund Land Gemeinde Biodiversität Bund



Zusammenfassung
• Wasserverband Unteres Kremstal ≠ Gemeinde Kematen
• Gleiche Vorgehensweise wie Rückhaltebecken Kremsau 

(Schutzwasserverband)
• Auftragsvergaben sind Kollegialentscheidungen 
• EU-weite Ausschreibung nach bestem Wissen und Gewissen erstellt
• Baugrundrisiko bleibt beim Bauherrn (Wasserverband)
• Bewilligte/geförderte Kostenüberschreibung ≠ Nachteil für die 

Mitgliedsgemeinden
• Die größte Kostenersparnis für den Wasserverband und über die 

Umlage für die Gemeinde war die Zustimmung der Grundeigentümer, 
die frühe Bewilligung und dadurch die 98 % Förderquote 
(bei 95 % = € 0,97 Mio, bei 90 % = 1,94 Mio)

Wir bauen gemeinsam Zukunft!



Gemeinsamer Gegenantrag:
Der Gemeinderat möge daher beschließen:

• Ersuchen an den Wasserverband Unteres Kremstal
Der Bürgermeister wird ersucht, beim Wasserverband Unteres Kremstal anzuregen, den Mitgliedsgemeinden weiterhin regelmäßig 
Informationen über Projektfortschritt, Kostenentwicklung und wesentliche Projektschritte zur Verfügung zu stellen.

• Klare Zuständigkeiten wahren
Die Gemeinde Kematen ist nicht Bauherr des Projekts. Daher können operative Projektberichte, Vergaben oder Baustellenmanagement nicht 
Gegenstand gemeindlicher Umsetzung sein.

• Öffentliche Transparenz über die Gemeinde-Homepage
Veröffentlichung einer eigenen Projektseite mit:

•  Gesamtkosten und Finanzierungsschlüssel
•  Zeitplan und Bauphasen
•  Aktuelle Baufortschritte
• Vergaben und beauftragte Firmen
• Allfällige Kostenänderungen oder Nachträge
• Einsatzes gemeindeeigener Ressourcen 

• Prüfung gemeinderelevanter Themen
Jene Aspekte, die tatsächlich die Gemeinde betreffen – insbesondere der Einsatz gemeindeeigener Ressourcen oder finanzielle Auswirkungen 
auf den Gemeindehaushalt – sollen zusätzlich zu der Prüfung im Wasserverband auch im Prüfungsausschuss der Gemeinde Kematen an der 
Krems behandelt und geprüft werden.

• Berichterstattung an den Gemeinderat
Über die Ergebnisse dieser Prüfungen ist dem Gemeinderat regelmäßig Bericht zu erstatten.
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